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Kapitel 4.8

*1  	 wenn A  min. 2,75 bis 5,5,
	 über 5,5 nicht erforderlich,
	 dann ggf. gelbe Mittelmarkierung

*1  	 wenn A  min. 2,75 bis 5,5,
	 über 5,5 nicht erforderlich,
	 dann ggf. gelbe Mittelmarkierung

Musterplan 17 Musterplan 18
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Kapitel 4.9

Selbständiger Geh- und Radweg (Musterplan 19) 

Bei einer Arbeitsstelle auf einem selbständigen Geh- 

und Radweg (z. B. durch eine Grünanlage) ist die zuvor 

geltende Regelung als getrennter Geh- und Radweg, 

gemeinsamer Geh- und Radweg oder Gehweg, Rad-

verkehr frei wegen der fehlenden Benutzungspflicht 

von geringerer Bedeutung als entlang von Fahrbahnen. 

Geschwindigkeitsvorgaben und die Verpflichtung 

zur Rücksichtnahme gelten aber weiterhin. Welche 

Anordnung entlang der Arbeitsstelle oder auf dem 

Notweg zu treffen ist, ist hier wesentlich von der 

verfügbaren Breite abhängig. Wenn die Breite nur für 

einen Gehweg ausreicht (1,30-1,50 m) ist eine Umlei-

tung für den Radverkehr auszuschildern. Wenn die 

Breite unter 1,30 m liegt, ist auch für den Fußverkehr 

eine Umleitung anzulegen (Musterplan 19). 

*1  	 Ausbau als Notgehweg, im Regelfall auf
	 2,0 oder mehr, Beschilderung abhängig 	
	 von Breite

	 min. 1,3 (1,0): Gehweg, dann Umleitung 	
	 für Radverkehr erforderlich

	 min. 1,5: Gehweg, Radverkehr frei

	 min. 2,0: gemeinsamer Geh- und Radweg

	 min. 2,3:  getrennter Geh- und Radweg,  	
	 kein Schild erforderlich, aber dann gelben
	 Trennstrich markieren

4.9

Musterplan 19

oder
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Kapitel 4.10, 4.11

Halbseitige Sperrung mit Einbahnregelung im Kfz-Verkehr 
(Musterplan 20) 

Komplette Sperrung Fahrbahn (Musterplan 21) 

Soweit für den Kfz-Verkehr eine Fahrtrichtung 	

gesperrt werden muss, ist für den Radverkehr eine	

 Regelung als Einbahnstraße, Radverkehr frei an-

zustreben. Dazu ist Tempo 30 anzuordnen (soweit es 

nicht schon besteht). Fahrstreifenbreiten von 3,00 m 

sollten sichergestellt werden (soweit Linienbus- 	

oder erhöhtes Lkw-Aufkommen bestehen: 3,50 m). 	

Bei nur kurzer Strecke, geringem Kfz-Aufkommen 

oder ausreichenden Ausweichstellen sind (nach 	

VwV-StVO zu Zeichen 220, IV 1a) und ERA 2010, S. 62) 

auch geringere Breiten möglich. Bei mehr als 400 Kfz 	

pro Stunde sind Breiten von 3,50 m erforderlich, 

bei denen dann ein durchgehender 1,25 m breiter 

Schutzstreifen für die Gegenrichtung markiert 

werden soll. Bei Einbahnstraßen, die für Radverkehr 

in Gegenrichtung freigegeben sind, ist die Regelung 

analog anzuwenden. Für beide Fahrtrichtungen sind 

Regelungen vorzunehmen, ansonsten ist eine Umleitung 

auszuweisen. 

Soweit die Anforderungen eingehalten werden (vgl. 

Ausschlusskriterien in Textkasten 5, S. 13), kann bei 

einer Sperrung der Fahrbahn der Gehweg für den 

Radverkehr freigegeben werden. An Straßenecken sind 

besondere Anforderungen an die Sichtbeziehungen zu 

stellen. 

4.11

4.10

Musterplan 20

1)	 Normalfall, bei Linienbusverkehr oder höherem Lkw-Aufkommen min. 3,50 m 
	 Bei kurzer Strecke, geringem Kfz-Aufkommen oder ausreichenden Ausweichstellen ab 2,75 m möglich
2)	 soweit nicht innerhalb einer T 30-Zone
3)	 Als Beispiel für Umgang mit entgegenstehenden Verkehrszeichen im Bestand
4)	 Bei mehr als 3,5 m Breite der Fahrbahn 
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Kapitel 4.12

Fahrradstraße (Musterplan 22) 

In Fahrradstraßen ist mit einem erhöhten Rad-

verkehrsaufkommen zu rechnen, der Kfz-Verkehr 

ist hingegen oft gering. Im Fall einer Vollsperrung 

ist zwingend eine Umleitung für den Radverkehr 

auszuschildern. Bei einer verbleibenden Breite auf der 

Fahrbahn entlang der Arbeitsstelle zwischen 1,60 m 

und 2,20 m wird der Radverkehr in beiden Richtungen 

zugelassen (Musterplan 22). Bei größeren Breiten ist 

zu prüfen, ob Kfz-Verkehr, ggf. in beiden Richtungen 

mit Engstellenregelung, zugelassen werden kann. 

Muss die Fahrbahn gesperrt werden, kommt eine 

Führung als Gehweg, Radverkehr frei nur bei breiten 

Wegen über 2,50 m in Frage, bei hohem Fußgänger-	

aufkommen entsprechend mehr. 

4.12

Musterplan 22

Musterplan 21

*1 Nur wenn für Fußverkehr vertretbar

*1 wenn > 2,2 prüfen, ob Kfz-Verkehr zugelassen werden kann
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Kapitel 5

Umleitungen für Fuß- oder Radverkehr 
Zu berücksichtigen ist, dass die Führung entlang der Arbeitsstelle für den Fuß- und Radverkehr weiterhin 

ermöglicht werden soll. Auf das Schild „Radfahrer absteigen“ ist also in aller Regel zu verzichten. Ausreichende 

Breiten sind an der Umgehung oder Umfahrung der Arbeitsstelle sicherzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, 

ist eine Umleitung für die Verkehrsarten einzurichten, die die Arbeitsstelle nicht passieren können, ggf. sind 

dabei unterschiedliche Umleitungen auszuweisen. 

Soweit der Fuß- oder auch nur der Radverkehr wegen einer Arbeitsstelle nicht möglich ist, ist eine Umleitung 	

zu beschildern. Die Umleitung für den Fuß- und Radverkehr kann identisch sein mit der für den Autoverkehr. 

Es kann aber auch sinnvoll sein, dass je nach Verkehrsmittel getrennte Umleitungen beschildert werden. 	

Diese sind mit Zeichen 442 zu beschildern (Bild 18). 

Bild 18 | Umleitungsbeschilderung Radverkehr mit Zeichen 442

Bild 19 | Umleitungsbeschilderung 
Radverkehr mit Zeichen 442, hier
ergänzt um Zielangabe

Bild 20 | Umleitungsbeschilderung Radverkehr 
mit Zeichen 455, nummerierte Umleitung mit 
Zusatzzeichen (Fahrrad-Piktogramm) 

A-Dorf

5 
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Kapitel 6, 6.1

Checkliste für die Kontrolle einer Arbeitsstelle 

Kontrollen 

Die Straßenverkehrsbehörde kann der Baufirma 

mit der verkehrsrechtlichen Anordnung eine Kopie 

der nachfolgenden Checkliste übergeben, anhand 

derer sie selbst prüfen soll, ob alle wesentlichen 

Anforderungen erfüllt sind. Mit einer unterschriebenen 

und mit Datum versehenen Kopie der ausgefüllten 

Checkliste kann der Verantwortliche der Baufirma der 

Behörde nachweisen, dass entsprechende Kontrollen 

durchgeführt wurden. Je nach Erfahrung der Behörde 

sind damit behördeneigene Kontrollen ggf. nur stich-

probenartig erforderlich. 

Bei komplizierten Umleitungen, besonders aber, wenn eine mit Fahrradwegweisung versehene Radroute von 

der Sperrung betroffen ist, ist im Einklang mit dem bisher bekannten Entwurf der Neufassung der „Richtlinien 

für Umleitungsbeschilderungen (RUB)“ die Beschilderung mit Zeichen 442, zusätzlich ggf. mit einem Zielhinweis 

vorzunehmen (Bild 19). Bei unterschiedlichen Umleitungen ist eine Nummerierung mit Zeichen 455 und einem 

darüber anzubringenden Zusatzzeichen mit Fahrradpiktogramm sinnvoll (Bild 20). Diese Beschilderungen sind, 

wenn nötig, auch für eine Umleitung für den Fußverkehr vorzunehmen.

Nach Einrichtung von Arbeitsstellen ist eine Kontrolle 

der korrekten Umsetzung des Verkehrszeichenplans 

durch Bauherrn, Baufirma oder die Straßenverkehrs-

behörde erforderlich. Es ist sinnvoll, insbesondere 

bei länger andauernden Arbeiten, eine Arbeitsstelle 

im laufenden Betrieb wiederholt zu überprüfen, da 

sich durch die durchgeführten Arbeiten Standorte von 

Verkehrszeichen und Absperrungen verändert haben 

können.  

Bild 21 | Radfahrstreifen mit gelber Markierung 

6.1 

6 
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Checkliste Prüfung von Arbeitsstellen mit Blick auf 
Fuß- und Radverkehr 

Allgemeine Daten zur Arbeitsstellenprüfung 

Straße/Platz

Art der Arbeitsstelle Dauer der Arbeitsstelle

Datum der Prüfung Stempel Baufirma/Behörde

Prüfender/Tel.

Führung des Fußverkehrs Ja Nein

Entspricht der Gehweg dem empfohlenen Mindestmaß von 1,30 m Breite? 

Absicherung der Arbeitsstelle Symbol Ja Nein

Ist ausreichende Beleuchtung vorhanden? 

Wurden Leitbaken nur auf Fahrbahnflächen aufgestellt 
(keine Versperrung der Seitenräume)? 

Wurden Verkehrszeichen ohne Beeinträchtigung für den Rad-/ 

Fußverkehr (Einhaltung von Mindestbreiten) aufgestellt? 

Alle aufgestellten Verkehrszeichen und Markierungen entsprechen dem 

angeordneten Verkehrszeichenplan? 

Wird das Zeichen „Radfahrer absteigen“ verwendet? 

Die Unterkante aller aufgestellten Verkehrszeichen liegt bei mindestens 

2,20 m über dem Boden?

Absicherung von Baugruben (falls vorhanden):

• Absperrschranken vorhanden?

• Leitbaken vorhanden?

• Warnleuchten vorhanden?

• Sind alle funktionstüchtig?

Sind sichere Übergänge an Abdeckplatten (mit Asphaltkeil o. ä.) 

gewährleistet?

Bestehen Stolperkanten oder Schwellen?

Sind alle oberirdisch verlegten Leitungen und Rohre gesichert?

Kapitel 6.2

6.2
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Führung des Radverkehrs 
Wenn eine Benutzungspflicht für den Radverkehr besteht, soll sie möglichst im 
Verlauf der Arbeitsstelle aufrechterhalten bleiben. Symbol

Reale 
Breite an 
engster 
Stelle

Welche Radverkehrsführung lag vor 
Einrichtung der Arbeitsstelle vor? 	 Radweg (Z237)

	 Getrennter Geh- und Radweg 

	 (Z241 oder Z 237)

oder

	 Getrennter Geh- und Radweg ohne 

	 Benutzungspflicht (mit Trennstrich, 

	 sonst ohne Verkehrszeichen)

oder

	 Gemeinsamer Geh- und Radweg 	

	 (Z240)

	 Gehweg, Radverkehr frei

	 Schutzstreifen

	 Radfahrstreifen

	 Fahrbahnführung

Welche Radverkehrsführung liegt im 
Arbeitsstellenzeitraum vor? 	 Radweg (Z237)

	 Getrennter Geh- und Radweg (Z241) oder

	 Getrennter Geh- und Radweg ohne 
	 Benutzungspflicht

	 Gem. Geh- und Radweg (Z240)

	 Gehweg, Radverkehr frei

	 Schutzstreifen

	 Radfahrstreifen

	 Fahrbahnführung

Ja Nein

Entspricht die Anlage für den Radverkehr dem empfohlenen Mindestmaß entsprechend 

Tabelle 1 des Leitfadens?  

Ist die Arbeitsstelle für den Radverkehr fahrend passierbar? 

Falls Nein: Wurde eine Umleitung eingerichtet?

Bei Überführung des Radverkehrs auf die Fahrbahn:

Ist der Übergang zwischen Fahrbahn und Radweg ohne Schlag (mit Asphaltkeil o.ä.) 	
ausgeführt oder ist eine Bordabsenkung (Anrampung?) vorhanden?

Ist der Radverkehr auf der Fahrbahn gegenüber dem rückwärtigen fließenden Kfz-Verkehr 
ausreichend gesichert, z.B. mehrere Leitbaken?

Kapitel 6.2



Mehr Infrastruktur Wenn Radfahren Spaß machen soll, müssen Radfahrerinnen und Rad-
fahrer den nötigen Platz im öffentlichen Raum bekommen – auf der Fahrbahn, auf Radwegen, 
in Bussen und Bahnen sowie bei den Abstellflächen.

Mehr Radkultur Die Verkehrsmittelwahl ist immer auch eine Imagefrage. Ziel der AGFK 
Bayern ist es zu zeigen, dass das Rad positiver und gern gesehener Teil der Stadt- bzw. 
Kreiskultur ist.

Mehr Verkehrssicherheit Nur wenn das Rad als sicheres Verkehrsmittel wahrgenom-
men wird, steigen mehr Menschen aufs Fahrrad um. Daher gehört Verkehrssicherheit für 
Radfahrerinnen und Radfahrer zu den zentralen Zielen der AGFK Bayern.

Mehr Umweltschutz Eine umweltfreundliche Nahmobilität trägt wesentlich zum Um-
welt- und Klimaschutz bei. Daher gehört es zu den zentralen Zielen der AGFK Bayern, 
den Anteil des Rad- und Fußverkehrs im Modal Split zu erhöhen und die Vernetzung im 
Umweltverbund zu fördern.

Die AGFK Bayern freut sich deshalb über weitere Mitgliedskommunen, die diese Ziele un-
terstützen wollen.
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Ziele der AGFK Bayern

Arbeitsgemeinschaft  
fahrradfreundliche Kommunen  
in Bayern e.V.

Geschäftsstelle Stadt Erlangen
Schuhstraße 40
91052 Erlangen

Telefon +49 (0)9131 862593
Mail info@agfk-bayern.de

Green City Experience GmbH

Koordinationsbüro AGFK Bayern
Albert-Roßhaupter-Str. 32
81369 München

Telefon +49 (0)89 890 668 625
Mail koordinationsbuero@agfk-bayern.de
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